Stellplatznachweis Autofrei Wohnen 4
Das Bauprojekt Autofrei Wohnen 4 ist als autofreies Projekt von den Auflagen der  Münchner Stellplatzsatzung teilweise befreit. 
Die WEG Autofrei Wohnen 4 (in Gründung) führt auflagengemäß einen Stelllplatzschlüsel 0,8, der in Phasen erfüllt  wird. Eigentümer der Stellplätze ist ausnahmslos die WEG Autofrei Wohnen 4, nicht einzelne Wohnnungseigentümer. Zugrundegelegt bei der folgenden Berechnung  sind 14 Wohneinheiten.
Stellplatznachweis:
Das Projekt weist einen maximalen Stellplatzschlüssel von 0,8 nach, der sich wie folgt aufteilt.
	Phase
	Schlüssel
	Anzahl Stellplätze
	Regelung

	1) Bezug
	0,3
	4 ( pflichtige Stellplätze)
	Die WEG Autofrei  Wohnen 4 erwirbt 4 Stellplätze real im Parkhaus Helsinkistraße bis Bezug.
                            -- ERSATZWEISE --
Die WEG weist die Stellplätze durch Anwendung eines Ablösevertrags nach.

	2) Nachrüstfall
	0,3
	4 (einzelne Nachrüststellplätze)
	Bis zu 4 Stellplätze werden von der Stellplatzpflicht ausgenommen, solange der Antragsteller den Nachweis erbringt, dass die Notwendigkeit für die Stellplätze nicht besteht.
Im Falle der Nachweispflicht werden die Stellplätze im Parkhaus Helsinkistraße einzeln bedarfsgerecht nachgewiesen und pflichtig übernommen.
                            -- ERSATZWEISE --
Die WEG weist die Stellplätze durch Anwendung eines Ablösevertrags nach.

	3) Scheitern
	0,2
	3 (bei  Scheitern der Autofreiheit)
	3 Stellplätze werden von der Stellplatzpflicht ausgenommen, solange der Antragsteller den Nachweis erbringt, dass die Notwendigkeit für nicht mehr als 8 Stellplätze besteht. Im Falle der Überschreitung des Stellplatzbedarfs von 8 Stellplätzen gilt das autofreie Konzept als gescheitert und weitere 3 Stellplätze werden sofort im Parkhaus Helsinkistraße nachgewiesen und pflichtig übernommen.
                            -- ERSATZWEISE --
Die WEG weist die Stellplätze durch Anwendung eines Ablösevertrags nach.



Die notwendigen Regelungen zur Nutzung des städtischen Parkhauses Helsinkistraße sind im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen mit der Landeshauptstadt  München angestrebt.
Die jeweiligen Ablöseverträge für die Phasen 1-3 werden mit den existierenden Vorbehalten zur Beantragung der Baugenehmigung  mit der Lokalbaukommission geschlossen. Vertragspartner hierbei ist die WEG Autofrei Wohnen 4, die sich mit dem Grundstückskaufvertrag gründen wird.    
